
 

    

             

    

 

PEDIBUS Verhaltensregeln… 

 

…für Kinder: 
 

• Ich warte pünktlich an der Pedibus-Haltestelle. 

• Ich befolge die Anweisungen der Pedibus-Begleitpersonen. 

• Ich schaue selbst auf den Verkehr und bin achtsam, auch wenn ich mit dem Pedibus mitgehe.   

• Ich überquere die Straßen nur dann, wenn die Begleitpersonen es erlauben. 

• Ich bleibe, wenn möglich, auf dem Gehsteig. 

• Ich verhalte mich rücksichtsvoll. 

• Ich renne nicht und gehe ruhig in der Gruppe mit. 

• Ich ziehe mich für das Wetter passend an. 

 

…für Begleitpersonen: 

 

• Die Eltern vertrauen mir ihre Kinder auf der Pedibus-Linie an. Ich bin mir dieser Verantwortung 

bewusst.  

• Ich bin den Pedibus-Kindern gegenüber freundlich. 

• Ich achte auf die Sicherheit der Kinder. 

• Bei Verhinderung organisiere ich eine Stellvertretung. Die Stellvertretung muss ebenso eine 

gültige Befähigung zur Schulwegpolizei besitzen. 

• Der Fahrplan und die Route werden eingehalten. 

• Den gültigen Ausweis für die Schulwegpolizei führe ich immer mit. 

• Ich übe den Begleitdienst im Sinne des §97a StVO 1960 sowie der polizeilichen Einschulung 

aus. 

 

…für Eltern: 
 

• Der Pedibus wird durch ehrenamtliche Begleitpersonen ermöglicht. Ich bespreche mit dem 

Kind die Pedibus-Regeln für Kinder. 

• Das Kind trifft pünktlich an der Pedibus-Haltestelle ein. Der Pedibus kann nicht auf verspätete 

Kinder warten. 

• Die Eltern sind verantwortlich für den Weg zwischen dem Zuhause und dem Pedibus-

Treffpunkt. 

 


